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Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Bauamt Diedicke, Martin 27.07.2017 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 26.09.2017  öffentlich 

 

Bebauungsplan Nr. 77  
"Christl-Cranz-Straße, Carl-Diem-Straße, Sepp-Manger-Straße";  
Würdigung Stellungnahme aus der frühzeitigen Auslegung gem. § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1;  
Bürger 3 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Bürger 3 vom 18.02.2013 
 

 



 



 
Die im Schreiben genannten Foto-Anlagen liegen der Verwaltung vor. 

 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in der Sitzung am 04.11.2013 die 
Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen. 
 
Würdigung: 
 
Der Eigentümer will entsprechend seinen Vorbescheidsanträgen „nachverdichten“. Auf einer 
bisherigen Stellplatzfläche soll ein Wohngebäude mit 3 Wohneinheiten und 7 Garagen (FlNr. 
748/76 Gmkg. Neufahrn) entstehen, auf einer weiteren Stellplatzfläche (im Innenhof FlNr. 
748/65 Gmkg. Neufahrn) sollen 11 Garagen erstellt werden. Er nimmt als Gründe dafür in 
Anspruch, dass das Müllproblem habe zum Positiven geändert werden können durch die 
Baumaßnahmen Carl-Diem-Straße 1 und 7. Das ist eine unlogische Argumentation. Eine 
Veränderung des Müllproblems zum Positiven kann die irreversiblen Nachteile einer „Nach-
verdichtung“ in diesem Gebiet nicht ausgleichen; das gilt auch für eine weitere „Nachver-
dichtung“. Die Ablagerung von Müll auf den Freiflächen und die Errichtung von angemes-
senen absperrbaren Müllsammelbehältern sind auch ohne zusätzliche bauliche Verdichtung 
möglich.  
 
Dass die Vorbescheidsanträge nach § 34 BauGB eventuell genehmigungsfähig wären, wenn 
die Gemeinde sich nicht zu einer Bauleitplanung mit anderen Zielen entschlossen hätte, ist 
nicht von Bedeutung. Der Gemeinde obliegt die Aufgabe, bei Bedarf zur Sicherung der 
städtebaulichen Qualität Bebauungspläne aufzustellen. Von diesem Instrument der städte-
baulichen Ordnung wird hier Gebrauch gemacht. Ziel der Bauleitplanung ist es, eine weitere 
Verdichtung und Versiegelung im Geltungsbereich zu verhindern. Weiter sollen auch die vor-
handenen Stellflächen, bei denen schon jetzt ein deutlicher Mehrbedarf bestünde, zumindest 
im Bestand erhalten werden. Dieses ist dringend erforderlich, um nicht durch Nachverdich-
tungen den städtebaulichen Zustand weiter zu verschlechtern. Der Gebäudebestand, die 
Stellflächen und die noch vorhandenen Grünflächen werden deshalb festgeschrieben. Die 
Gemeinde kann hierzu auch ein eventuell bestehendes Baurecht nach § 34 BauGB (Innen-
bereich) durch einen Bebauungsplan neu regeln und auch einschränken. 
 
Für den Fußweg nördlich der Anwesen Carl-Diem-Str.5 a – 5 f ist – noch – keine Dienstbar-
keit zugunsten der Allgemeinheit eingetragen. Dies ist eine Planungsabsicht bzw. Ziel-
setzung dieses Bebauungsplanes, wofür logischerweise die Mitwirkung des / der 



Grundeigentümer benötigt wird. Dieses Ziel wurde deswegen planerisch aufgenommen, um 
der Allgemeinheit eine fußläufige Direktverbindung zwischen der Carl-Diem-Straße und der 
Christl-Cranz-Straße anbieten zu können. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sach-
vortrag. Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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